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am Beispiel 

«Dietikon vs. Spreitenbach»



Bezirk Dietikon 

Einwohner:          rund 90’000

Fläche:                   60.11 km2

Gemeinden:                       11

Hauptort:                   Dietikon



Bezirkshauptort

Einwohner:              rund  27’500

Fläche:                          9.34 km2

Ausländeranteil 2018:      45.4 %

Anzahl Nationalitäten:           116

Gemeindewappen:

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ74bSgNXkAhVJbVAKHdUYB7QQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.jobs.ch/de/firmen/40019-stadt-dietikon/&psig=AOvVaw1-x_WOeKgC9eLzmCA0IfFK&ust=1568711412770793


Vorfall

Am Samstag, 2. März 2019 kam es am Nachmittag beim Shopping Center in 

Spreitenbach zu einer Schlägerei unter rund 30 Jugendlichen. Es handelte 

es sich dabei um einen Streit zwischen rivalisierenden Gruppen aus Dietikon 

ZH und Spreitenbach AG, der in den sozialen Medien seinen Anfang nahm. 

Ein 15-Jähriger wurde durch ein Messer verletzt. Die Polizei konnte den 

Täter festnehmen.



Entstehung

SRF - Schweiz Aktuell 4. März 2019

https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-

aktuell/video/massenschlaegerei-in-

spreitenbach?id=1c94c837-7016-4e69-8b33-

a47a2d9f3dd5

https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/massenschlaegerei-in-spreitenbach?id=1c94c837-7016-4e69-8b33-a47a2d9f3dd5
https://www.srf.ch/play/tv/schweiz-aktuell/video/massenschlaegerei-in-spreitenbach?id=1c94c837-7016-4e69-8b33-a47a2d9f3dd5


Stadtpolizei Baden

Jugendanwaltschaft des 

Kantons Aargau

Kantonspolizei Aargau

Jugend-&Sexualdelikte

Regionalpolizei Bremgarten 

Regionalpolizei Wettingen-Limmattal

Regionalpolizei Rohrdorferberg-Reusstal

Tatort Shopping-Center

Spreitenbach AG

Jugendanwaltschaft des 

Kantons Zürich

Stadtpolizei Dietikon

Kantonspolizei Zürich

Wohnort einiger Täter 

in Dietikon ZH
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Jugendintervention
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Jugendstrafrecht - Zuständigkeiten

Jugendstrafprozessordnung
Art. 10 Gerichtsstand

Abs. 1  Für die Strafverfolgung ist die Behörde des Ortes zuständig, an dem die 

oder der beschuldigte Jugendliche bei Eröffnung des Verfahrens den gewöhnlichen 

Aufenthalt hat.

Strafprozessordnung

Art. 43  Nationale Rechtshilfe - Geltungsbereich und Begriff

Abs. 3  Die direkte Rechtshilfe zwischen den Polizeibehörden von Bund und Kantonen sowie von Kan-

tonen unter sich ist zulässig, falls sie nicht Zwangsmassnahmen zum Gegenstand hat, über welche 

einzig die Staatsanwaltschaft oder das Gericht entscheiden kann.

Art. 219 Vorgehen der Polizei

Abs. 1 Die Polizei stellt nach der Festnahme unverzüglich die Identität der festgenommenen Person fest, informiert diese in einer ihr 

verständlichen Sprache über die Gründe der Festnahme und klärt sie im Sinne von Artikel 158 über ihre Rechte auf. Danach infor-

miert sie unverzüglich die Staatsanwaltschaft über die Festnahme.

Die gesetzlichen Bestimmungen sind nicht ganz so klar bzw. werden verschiedentlich interpretiert.



Ermittlungen

 Tätersuche aufgrund der Bilder/Videoclips in den Medien, Sozialen 

Netzwerken etc.

 Einige Personen waren aus früheren Fällen bekannt bzw. konnten auf 

den Bildern/Videos eindeutig identifiziert werden.

 Umfangreiche Abklärungen bei Jugendarbeitern von Dietikon, Schulen/ 

Schulleitern, Jugendlichen etc. führten ebenfalls zu den mutmasslichen 

Tätern.

 Nach kurzer Zeit konnten somit die Hauptbeteiligten von Dietikon dem 

Sachbearbeiter der Kantonspolizei Aargau mitgeteilt werden.

Durch den zuständigen Jugendinterventions-Sachbearbeiter der Kantons-

polizei Zürich, Urs Schwendener (Bezirk Dietikon), wurden folgende 

Ermittlungen getätigt 



Massnahmen

Seitens der Gruppierung Dietikon wurden 

in den Sozialen Medien Racheakte ange-

kündigt.

Darum wurden gegen 6 Jugendlichen im 

Beisein ihrer Eltern Wegweisungen/Fern-

haltungen für die Dauer von 2 Monaten 

ausgesprochen.

Bereich:  Ganzer Bezirk Baden
(inkl. Shopping-Center Spreitenbach)

Gestützt auf das Polizeigesetz Kt. Aargau



Zeitlicher Ablauf

02.03.19 02.03.19 04.03.19 05.03.19 07.03.19

Meldung

16:42 Uhr

Meldung: tätliche Aus-

einandersetzung

zwischen ca. 30-40 

Jugendlichen, verletzte

Personen, Messer im

Spiel, Stichwunden; im

Shopping Center Sprei-

tenbach AG

Sachbearbeiter

Konferenz

Offizielle Orientie-

rung der Jugend-

intervention Kan-

tonspolizei Zürich 

und Jugendan-

waltschaft Limmat-

tal/Albis ZH.

Sofortmass-

nahmen

16:43 Uhr
Diverse Polizeipa-
trouillen in der Nähe
aufgeboten, auch die 
Kantonspolizei Zürich. 
Verletzten versorgt. 
Ein Teil der jugend-
lichen Täterschaft
verhaftet. 
Jugendanwaltschaft
Aargau orientiert.

Ermittlungen

Weitere Täter

ermittelt

Durch JIV Dietikon

konnten die mut-

masslichen Täter in 

Dietikon ermittelt

werden.

Eröffnung der

Wegweisung

Wegweisung/Fernhaltung 

im Bezirk Baden

Allen beteiligten Tätern im 

Kanton Zürich wurde die 

Wegweisung/Fernhaltung 

im Bezirk Baden im Beisein 

ihrer Eltern eröffnet.



Konsequenz

Das vorliegende Ereignis im Shopping-Center in Spreitenbach AG führt nun zu 

einem Netzwerk mit regelmässigen Gedankenaustausch verschiedener 

Institutionen. 



Rolle der Politik

 rasche Kontaktaufnahme durch die Polizei

 offene Information über den Vorfall

 Absprachen betreffend Anfragen von externen Stellen und Presse

 überkantonale Kontaktaufnahme zwischen den Behörden der involvierten 

Gemeinden – Definition wording

 Informationsweitergabe an die eigenen Regierungen



Umgang Medien

Sofortige Absprache betreffend 

Presseauskünfte zwischen den Sicher-

heitsvorständen von Spreitenbach und 

Dietikon.

Presseanfragen wurden ausschliesslich 

an die Medienstellen der Kantons-

polizeien Aargau und Zürich verwiesen.

Für die Presse natürlich nicht zufrieden-

stellend. Versuchten auf diversen 

Kanälen an Infos zu gelangen.

Nach dem Zwischenfall Absprache der 

Behördenvertretern zu Stellungnahmen 

betreffend Gewaltproblem mit 

Jugendlichen.



Umgang Medien

Klischees

 hoher Ausländeranteil

 triste Wohnsiedlungen

 Ghetto-Image

 Probleme mit Jugendgewalt

 Bildung von JugendgangsDarstellung Realität

 Grosser Einsatz im Bereich der 

Integration und Jugendarbeit



Umgang Medien

Klischees

 hoher Ausländeranteil

 triste Wohnsiedlungen

 Ghetto-Image

 Probleme mit Jugendgewalt

 Bildung von JugendgangsDarstellung Realität

 Grosser Einsatz im Bereich der 

Integration und Jugendarbeit

 moderne Wohnsiedlungen

 steigende Qualität der Schulen

 rückläufige Kriminalität

 Boom des Limmtattals



Fragen


